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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KUSEL-ALTENGLAN 
__________________________________________________ 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Fachbereich AZ Bearbeiter 

FB 2 - Finanzen II/901-16/am Markus Arnold 

 
 

Beratungsfolge: 

Beschlussgremium Datum Status 

Verbandsgemeinderat 07.05.2026 öffentlich 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
Feststellung der Jahresrechnung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für 
das Haushaltsjahr 2018 sowie Entlastungserteilung 
 
Sachverhalt: 
 
Gem. § 108 Abs.1 GemO hat die Verbandsgemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.  
 
Der Jahresabschluss bildet das Gegenstück zum Haushaltsplan. Er hat das Vermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die 
Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und die Aufwendungen sowie die Ein- und 
Auszahlungen vollständig zu enthalten. 
 
Gemäß § 114 Abs.1 der Gemeindeordnung beschließt der Verbandsgemeinderat über den 
geprüften Jahresabschluss und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die 
Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen 
Geschäftsbereich geleitet oder den Bürgermeister vertreten haben. 
 
Der Bürgermeister hat dem Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan gem. § 110 Abs.2 GemO den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 09.03.2026 
zur Prüfung vorgelegt. 
 
Dieser enthält folgende Finanzdaten: 
 
Darstellung der Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.044.596,68 € ab 
und setzt sich wie folgt zusammen: 
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Darstellung der Finanzrechnung 
Die Finanzrechnung schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von 3.047.136,19 € ab.  
 

 
 
Darstellung der Investitionsauszahlungen 
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Darstellung der Investitionseinzahlungen 
 

 
 
Haushaltsermächtigungen 
 

 
 
Darstellung der Finanzierungstätigkeit 
 
Für die Aufnahme von Investitionskrediten standen im Haushaltsjahr 2018 Ermächtigungen 
in Höhe von 4.526.970,00 €, sowie eine noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 
aus dem Jahre 2017 in Höhe von 689.600,00 € zur Verfügung. 
 
Die tatsächliche Kreditaufnahme des Jahres 2018 beträgt 689.600 € (= F 45). 
 
Nicht in Anspruch genommene Investitionskreditermächtigungen aus dem Jahr 2018 wurden 
in Höhe von 2.865.000,00 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 
 
Ordentliche Tilgungen wurden in Höhe von 693.013,15 € geleistet. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen (Bilanzposition 4.2.1) gestaltet 
sich zum 31.12.2018 in Höhe von 15.755.128,49 €. 
 
Der Anteil der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan am Stand der Einheitskasse hat sich im 
Jahr 2018 wie folgt erhöht: 
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Im Kassenbestand ist eine Kassenbestandsverstärkung zu Gunsten der Vitalbad GmbH in 
Höhe von 4.200.000 € (2.200.000 € in 2018 und der Rest kumuliert aus Vorjahren) enthalten. 
 
Darstellung der Veränderungen in der Bilanz 
 

 
 
Die Bilanzen der Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan wurden zum 01.01.2018 
zusammengeführt und eine Eröffnungsbilanz der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
erstellt. 
 
Die Bilanzsumme der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat sich im Haushaltsjahr 2018 
um 5.149.104,05 € erhöht. 
 
Das Vermögen der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan beträgt zum 31.12.2018 
121.383.161,53 €. 
 
Das Eigenkapital hat sich um 2.018.973,19 € erhöht. Dies entspricht dem Überschuss des 
Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.044.596,68 €, sowie der 
Minderung des Kostenanteiles Gewerbegebiet „Erlenhöhe“ Konken in Höhe von 25.623,49 €. 
 
Belastet ist das Vermögen mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 
93.369.562,95 €. 
 
Das Vermögen ist außerdem mit Zuweisungen, die als Sonderposten ausgewiesen sind, in 
Höhe von 23.538.629,40 € finanziert. 
 
Ergebnisse der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.03.2026 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat in seiner 
Sitzung am 09.03.2026 den Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen der §§ 112 und 113 
GemO geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Allerdings wurde seitens 
des Rechnungsprüfungsausschusses angemerkt, dass die Inanspruchnahme von Skonti 
aufgrund des langen Rechnungsprozesses im Prüfungsjahr nicht immer erfolgte. Dem soll 
durch eine Evaluation des aktuellen Prozesses entgegengewirkt und Lösungen herbeigeführt 
werden.  
 
Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnissen, entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. 
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Beschlussvorschlag: 
 

a) Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses stellt der 
Verbandsgemeinderat den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 gem. § 114 
Abs.1 Satz 1 GemO fest und stimmt den geleisteten Haushaltsüberschreitungen zu. 
 

b) Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses erteilt der 
Verbandsgemeinderat gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die Entlastung 
- des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
- den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, soweit diese einen 

eigenen Geschäftsbereich geleitet oder den Bürgermeister vertreten haben 
für das Haushaltsjahr 2018. 
 

 
Hinweis: Der Bürgermeister und die Beigeordneten, denen Entlastung erteilt werden soll, 
dürfen an der Beratung und Abstimmung des Verbandsgemeinderates über die Entlastung 
gem. VV Nr. 4 zu § 114 GemO nicht teilnehmen. 
 
 
 
Anlage/n: 
Jahresabschluss VG KA 2018 mit Seitenzahlen 
 
Mitzeichnung: 
 

Laufer, Anja FB 2 - Finanzen 
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